
Erklärungen über Interessenkonflikte: Tabellarische Zusammenfassung 
 

*Eintrag: nein / konkrete Angabe (falls ja) 
 

Erklärung zur Redaktionellen Unabhängigkeit 

Leitlinie: Telemedizin in der prähospitalen Notfallmedizin: Strukturempfehlung der DGAI 

Finanzierung der Leitlinie 

Für die Erstellung der Leitlinie fielen keine Reise- oder weitere Kosten an. Eine 

Finanzierung war nicht erforderlich.  

 

Darlegung von und Umgang mit potenziellen Interessenkonflikten 

Zu Beginn des Leitlinienprozesses legten die von der DGAI bestimmten Autoren 

mittels des AWMF-Formblattes (s. Appendix 1) potenzielle Interessenkonflikte 

schriftlich offen. Darüber hinaus aktualisierten alle Teilnehmer ihre 

Interessenkonflikterklärungen bis zum Abschluss Ihrer Leitlinienarbeit. Eine Übersicht 

der aktualisierten Erklärungen aller Teilnehmer der Schreibgruppe findet sich in 

Appendix 2 dieser Erklärung zur Redaktionellen Unabhängigkeit.  Die originalen 

Interessenkonflikterklärungen können im Leitliniensekretariat (Sekretariat der Klinik 

für Anästhesiologie der Uniklinik RWTH Aachen) eingesehen werden. Die Autoren 

entschieden per nicht-anonymer Abstimmung über die Relevanz bestehender 

Interessenkonflikte. Im Resultat bestehen keine Interessenskonflikte in Bezug auf die 

Inhalte der Leitlinie. Nach interner Begutachtung durch Präsidiumsmitglieder 

verabschiedete die DGAI die Strukturempfehlung in der Telenotfallmedizin im 

Rahmen einer Präsidiumssitzung  
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Erklärungen über Interessenkonflikte: Tabellarische Zusammenfassung 

Leitlinienkoordinator: Univ.-Prof. Dr. med. Rolf Rossaint  
Leitlinie: Telemedizin in der prähospitalen Notfallmedizin : Strukturempfehlung der DGAI 
Registernr:  

 R. Rossaint M.Czaplik J.Brokman F.Balzer J.T.Gräsner 

1 Berater- bzw. Gutachtertätigkeit  
oder bezahlte Mitarbeit in einem 
wissenschaftlichen Beirat eines Unternehmens 
der Gesundheitswirtschaft (z.B. 
Arzneimittelindustrie, Medizinproduktindustrie), 
eines kommerziell orientierten Auftragsinstituts 
oder einer Versicherung   

Ja, für 
Paiong 
Air Liquide 
Fresenius 
Bayer-
Healthcare 

Nein  Nein  Nein  Ja, für  
Zoll,  
Weinmann  

2 Honorare für Vortrags- und 
Schulungstätigkeiten oder bezahlte Autoren- 
oder Co-Autorenschaften im Auftrag eines 
Unternehmens der Gesundheitswirtschaft, 
eines kommerziell orientierten Auftragsinstituts 
oder einer Versicherung  

Ja, von   
Fresenius 
Baxter 
CSL Behring 
Air Liquide 
Ingelheim- 
Boehringer 

Ja:  
Vortrag zur 
Schmerz-
messung, 
Spacelabs 
Healthcare, 
Dublin  

Nein Nein  Ja, von 
Zoll,  
Weinmann  

3 Finanzielle Zuwendungen (Drittmittel) für 
Forschungsvorhaben oder direkte 
Finanzierung von Mitarbeitern der Einrichtung 
von Seiten eines Unternehmens der 
Gesundheitswirtschaft, eines kommerziell 
orientierten Auftragsinstituts oder einer 
Versicherung  

Ja, von 
Fresenius 
Baxter 
CSL Behring 
Air Liquide 
Ingelheim- 
Boehringer 

Nein Nein  Ja, von  
Institutionelle 
Zuwendung der 
Forschungsvor
haben von 
Clearflow Inc. 
und Vifor 
Pharma AG 

Nein  

4 Eigentümerinteresse an 
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z. B. Patent, 
Urheberrecht, Verkaufslizenz)  

Nein   Ja: Patente:  
1.Messung von 
Respiration 
mittels 
elektrischer 
Impedanz; 
2.Messung des 
Blutalkohol-
spiegels mittels 
Impedanz  

Nein  Nein  Nein  

5 Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien, Fonds 
mit Beteiligung von Unternehmen der 
Gesundheitswirtschaft  

Ja:  
Docs in Cloud 
GmbH 

Ja: 
Geschäfts-
führender 
Gesellschafter 
1. Docs in 
Cloud GmbH 
2.Ilara GmbH 

Ja:  
Fa. Docs in 
Cloud   

Nein   Nein  

6 Persönliche Beziehungen zu einem 
Vertretungsberechtigten eines Unternehmens 
Gesundheitswirtschaft  

Nein Nein Nein  Nein  Nein  

7 Mitglied von in Zusammenhang mit der 
Leitlinienentwicklung relevanten 
Fachgesellschaften/Berufsverbänden, 
Mandatsträger im Rahmen der 
Leitlinienentwicklung  

Ja: 
DGA 
BDA 

Ja: 
DGAI 
BDA 
VDE 
DGBMT 

Ja: 
DGAI 
BDA 

Nein  Ja:  
DGAI 

8 Politische, akademische (z.B. Zugehörigkeit zu 
bestimmten „Schulen“), wissenschaftliche oder 
persönliche Interessen, die mögliche Konflikte 
begründen könnten  

Ja: 
Ideengeber 
und 
wissenschaftl.
Motor des 
Telenotarzt 
Konzeptes 

Ja: 
Hohes 
wissenschaf-
liches Interesse 
an Telemedizin 
(>10Jahre) 

Ja: 
Wissenschaftl
icher 
Projektleiter 
Telenotarzt 

Nein  Nein  

9 Gegenwärtiger Arbeitgeber, relevante frühere 
Arbeitgeber der letzten 3 Jahre  

UK Aachen 1.UK Aachen 
2.Docs in 
Cloud GmbH 
3. Illara GmbH 

UK Aachen  Charité 
Universitäts-
medizinBerlin  

Universitätskli
nikum 
Schleswig-
Holstein,Kiel 
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Bewertung 

 

Ergeben sich aus allen oben angeführten Punkten nach Ihrer Meinung für Sie oder die ganze Leitliniengruppe 

bedeutsame Interessenkonflikte? 

 

 X Nein  

 Ja  

Falls ja, bitte Angabe eines Vorschlags zur Diskussion in der Leitliniengruppe  
(z.B. Stimmenthaltung zu speziellen Fragestellungen): 
 
 

 

Aachen, den 07.10.2016 

Unterschrift:  

        
 
     Univ.-Prof. Dr. med. R. Rossaint  
     Klinik für Anästhesiologie      
     Uniklinikum der RWTH Aachen 
     Pauwelsstr. 30, 52074 Aachen  
  
 


